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Die Ethikkommission

In der Nationalen Ethikkommission
im Bereich der Humanmedizin
versammeln sich 15 Wissenschaft-
ler, um drängende ethische Fragen
zu debattieren und dazu Einschät-
zungen abzugeben. Vertreten sind
Mediziner, aber auch Juristinnen
und Theologen. Das Gremium fällt
keine verbindlichen Entscheide,
sondern berät Politik und Gesell-
schaft, stellt einen «Werkzeugkas-
ten» für die öffentliche Debatte zur
Verfügung. Die Kommission
beschäftigt sich zum Beispiel mit
Samenspende, Medikamenten-
preisen, Schwangerschaftsab-
bruch oder Veränderungen von
Genen bei menschlichen Emb-
ryos. Seit Ausbruch der Pandemie
dominiert ein Thema: Corona. (ms)

Mario Stäuble

Frau Büchler, angenommen,
eswäre keine Pandemie:
AnwelcherVeranstaltung
könnteman Sie antreffen?
Man würde mich an kulturellen
Veranstaltungen treffen, ichwür-
de Lesungen halten, mit meiner
Tochter Schlittschuh laufen,mich
mit Freundinnen in Restaurants
treffen und vor allem: reisen.

Nehmenwir ein Restaurant als
Beispiel. Darf dieses fordern:
«Zutritt nurmit Impfpass»?
Sie stellen mir eine rechtliche
Frage, die vielschichtig ist. Zen-
tral ist die Unterscheidung zwi-
schen einem privaten Anbieter
und staatlichem Handeln.

Gut, gehenwir zuerst von
einem staatlichen Betrieb aus.
Der Staat ist Adressat derGrund-
rechte. Er ist dem Rechtsgleich-
heitsgebot verpflichtet.Wenn er
Folgen an einen Impfnachweis
knüpft, braucht es dafür gute
Gründe, und die Ungleichbe-
handlungmüsste verhältnismäs-
sig sein. Dasselbe gilt in einigen
Bereichen,wo Private Dienstleis-
tungen derGrundversorgung an-
bieten und eine Pflicht zumVer-
tragsabschluss haben, etwa im
ÖV.Gleichzeitig sind vieleMass-
nahmen zur Bekämpfung der
Pandemie, die heute gelten, Ein-
griffe in unsere persönliche Frei-
heit. Diese müssen zurückge-
nommenwerden, sobald sie zum
Schutz der öffentlichen Gesund-
heit nicht mehr nötig sind. Das
Wort «Impfprivilegien», das in
dem Zusammenhang oft auf-
taucht, ist deshalb verfehlt.

Undwas gilt für das private
Restaurant?
Private Dienstleister können sich
grundsätzlich auf die Vertrags-
freiheit berufen. Sie dürfen selbst
entscheiden, mit wem sie einen
Vertrag abschliessen und mit
wem nicht, und dies auch vom
Impfstatus einer Person abhän-
gig machen. Der Impfstatus ist
allerdings eine besonders schüt-
zenswerte Information.Wieman
hier dem Datenschutz gerecht
werden kann, ist nicht klar.

Sie präsidieren die Nationale
Ethikkommission im Bereich
derHumanmedizin. Und die
fordert:Was heute gilt, genügt
nicht.Wir brauchen Regeln
rund umden Impfnachweis.
Wir befinden uns gerade mitten
in einer schwierigen gesell-
schaftspolitischenDiskussion.Es
steht viel auf dem Spiel, es geht
darum, Vertraulichkeit zu ge-
währleisten,Diskriminierungen,
Stigmatisierungen oder eine
indirekte Impfpflicht zu verhin-
dern, aber auch darum, Freihei-
ten wiederherzustellen, wo dies
wegen der Impfung möglich ist.
Es geht umdemokratische Legi-
timation und Transparenz in
einer sensiblen Thematik.

Die zentrale Frage ist,
ob Geimpfte imAlltagVorteile
haben sollen.Abwann kommt
das überhaupt infrage?
Erstensmuss sichergestellt sein,
dass alle, die dieswünschen, Zu-
gang zur Impfung habenwerden.
Sonst lässt sich eine Ungleichbe-
handlung zwischen Geimpften

undUngeimpften nicht rechtfer-
tigen. Zweitensmüssenwirwis-
sen, dass die Impfung nicht nur
die geimpfte Person schützt,
sondern auch die Übertragung
des Virus auf andere Personen
wirksam einschränkt. Das ist
heute noch nicht geklärt, auch
wenn es ermutigende Zeichen
gibt. Und drittensmüssen Rege-
lungen, die auf einen Impfnach-
weis abstützen, befristet sein
undwieder aufgehobenwerden,
sobald die Durchimpfungsrate in
der Bevölkerung hoch genug ist.
Impfnachweise sind aus ethi-
scher Sicht nur in einem eng be-
grenzten Rahmen gerechtfertigt,
um die Lockerungsschritte zu
begleiten oder zu beschleunigen.

Sie lehnen ein generelles
Impfobligatorium ab, sagen
aber, es gebe eine «moralische
Pflicht», sich impfen zu lassen.
Wasmeinen Sie damit?
Weder ein generelles Impfobli-
gatorium noch ein solches für
bestimmte Berufsgruppen ist
ethisch gerechtfertigt.Wir sagen
aber, es gibt eine moralische
Pflicht, die persönliche Entschei-
dung für oder gegen eine Imp-
fung nicht nur mit Blick auf die
eigenen Risiken und den eigenen
Schutz zu treffen, sondern auch
hinsichtlich der Risiken und des
Schutzes für andere und die Ge-
sellschaft abzuwägen.Wir beto-
nen aber die Freiwilligkeit der
Impfentscheidung. Ich persön-
lich setze grosse Hoffnungen in
die Impfung. Wir befinden uns
in einemWettlauf gegen die Zeit,
wollen aus dem belastenden
Lockdown aussteigen. Es besteht
ein gesellschaftliches Interesse
an einer möglichst breiten Im-
munisierung der Bevölkerung.
Im Moment übersteigt das Inte-
resse an der Impfung beiweitem
dieMenge anverfügbarem Impf-
stoff. Hier gilt es alles zu unter-
nehmen, damit sich dies ändert.

Die Kommission ist der
Meinung, der Staat könne
dieMassnahmen für geimpfte
Personen lockern.
Ja. Wenn geklärt ist, dass die
Impfung auchvorderWeitergabe
des Virus schützt, ist es möglich
oder gar geboten, bestimmte
Einschränkungen für geimpfte
Personen aufzuheben. Nehmen

Sie die Quarantänepflicht: Stellt
eine geimpfte Person keine
Gefährdung der öffentlichen
Gesundheit mehr dar, lässt sich
diese Massnahme nicht mehr
rechtfertigen undmuss aufgeho-
ben werden. Solche Überlegun-
gen muss man auch machen in
Bezug auf die Beschränkung der
Gruppengrösse, die Homeoffice-
Pflicht und die Einschränkung
der Besuchsfreiheit in Alters-
und Pflegeheimen.

Laut Kommission kann es
gerechtfertigt sein, einen
Impfnachweis zu verlangen.
Etwa bei langen Flügen, nicht
aber bei Zugfahrten.Warum?
Vielleicht zuerst allgemein:Was
sind dieVoraussetzungen, unter
welchen es ethisch rechtfertig-
bar wäre, für den Zugang zu
Dienstleistungen einen Impf-
nachweis zu verlangen? Erstens
darf dadurch nicht die Befriedi-
gungvonGrundbedürfnissen be-
einträchtigt werden – zum Bei-
spiel der Zugang zum öffentli-
chen Verkehr. Zweitens muss es
für Ungeimpfte genügend alter-

nativeAngebote geben.Und drit-
tens darf es keine milderen Mit-
tel als den Impfnachweis geben,
umden Schutz zu gewährleisten.
Das Risikomuss eine solche Un-
gleichbehandlung rechtfertigen.
Sollte es bei einem Langstre-
ckenflug schwierig sein, einen
ausreichenden Schutz für alle
Reisenden zu schaffen, käme ein
Impfnachweis infrage.Allerdings
müsste es Ausnahmen geben,
etwa für jene Leute, die sich aus
gesundheitlichen Gründen nicht
impfen lassen können. Beim
Flugverkehr ist die Situation
ohnehin eine besondere.

Nämlich?
Wegen der Landesgrenzen. Flug-
gesellschaftenmüssen sich auch
nach den Regeln amZielort rich-
ten. Staaten können die Einreise
regulieren, schon heute besteht
in einigen Ländern für Geimpf-
te keine Quarantänepflicht. Der
EU-Impfpass und der digitale
Reisepass sind in Diskussion. Es
ist nicht realistisch, dass die
Schweiz in dieser Frage eine
gänzlich autonome Regel trifft.
Klar ist auch: Mit einer Impfung
wird Reisen einfacher.

Bundespräsident GuyParmelin
hat kürzlich in der «NZZ am
Sonntag» gesagt: «Wenn
einMusikfestival einen
Impfnachweis verlangt, fände
ich das nachvollziehbar.»
Wie sehen Sie das?
Auch hier gilt es zu fragen: Kann
man nicht mit weniger ein-
schneidendenMassnahmen eine

sichere Situation gewährleisten?
ZumBeispiel mit Maskenpflicht,
Abstand, Beschränkung der
Kapazität einer Veranstaltung?
Auch hier müsste jede Besuche-
rin, jeder Besucher den eigenen
Impfstatus offenlegen. Das ist
nach unsererMeinung nicht ver-
hältnismässig und könnte auch
ernsthaft die gesellschaftliche
Solidarität herausfordern.

Selbst die Ethikkommission
hat ihre Stellungnahme zu den
Impffragen nicht einstimmig
verabschiedet. 2 von 15
Personenwaren dagegen.
Warum?
Eine Person beurteilt die Coro-
na-Massnahmen insgesamt als
viel zu weit gehend und wollte
so ein Zeichen setzen. Und die
zweite Person hat starke Beden-
ken gegen die Impfung geäus-
sert, weil wir darüber noch viel
zu wenig wüssten.

In der Kommission ist passiert,
was in der Gesellschaft passiert.
Wir alle haben diese Pandemie
nicht antizipiert.Wir alle denken
und entscheiden seit deren Be-
ginn unterUnsicherheit. Das gilt
auch für unsere Kommission. Es
ist immer ein Herantasten. Und
in unserer Kommission gibt es
wie in der Gesellschaft unter-
schiedliche Einschätzungen.Wo-
bei derWille gross ist, etwas Ge-
meinsames entstehen zu lassen.

Fürviele ist es die Ungewissheit,
die Stress verursacht.
Genau.Das ist einewichtige Ein-
sicht. Wir alle sehnen uns nach
einer Perspektive. Es gibt so viel,
waswir nichtwissen. Und trotz-
dem müssen wir alle jeden Tag
neu entscheiden, was wir tun
undwas nicht.Nur schon: Gehen
wir heute die Grosseltern besu-
chen? Ichwünschemir etwas Be-
scheidenheit und Grosszügigkeit
im Umgang miteinander.

Wie leben Sie persönlich
mit dieser Unsicherheit?
Die Pandemie hat unswie kaum
etwas davor gelehrt, dass wir
aufeinander angewiesen sind.
Für den Schutz meiner Gesund-
heit bin ich darauf angewiesen,
dass andere sich selbst schützen.
Meine persönliche Freiheit und
der gesamtgesellschaftlicheNut-
zen gehen Hand in Hand. Zu
diesem Miteinander sollten wir
Sorge tragen.

«Es steht viel auf dem Spiel»
Bevorteilung der Geimpften Nur nochmit Corona-Pass auf Reisen? Die Ethikerin Andrea Büchler vermutet:
Diese Frage wird nicht in der Schweiz entschieden. Sie warnt davor, Ungeimpfte zu stigmatisieren.

Gurtenfestival 2018 in Bern: Der Impfstoff weckt Hoffnungen, dass bald wieder grosse Musikanlässe stattfinden können. Foto: Raphael Moser

«Ichwünsche
mir etwas
Grosszügigkeit
imUmgang
miteinander.»

Familienrechtlerin,
Ethikerin, Autorin

Bekannt wurde sie
mit 33 Jahren als
eine der jüngsten
Professorinnen an
der Universität
Zürich, inzwischen
ist Andrea Büchler

eine führende Expertin im Schwei-
zer Familien- und Medizinrecht.
Seit 2016 präsidiert die heute
52-Jährige die nationale Ethikkom-
mission. Zusammen mit der
Philosophin Barbara Bleisch hat
sie 2020 das Buch «Kinder wol-
len» veröffentlicht, das der Frage
nachgeht, warum wir uns eigent-
lich Kinder wünschen – und wie
weit wir dafür gehen. Büchler lebt
mit ihrer Familie in Zürich. (ms)


